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Erwägungen

E. 1
Die Eingaben wurde zusammen mit dem Ombudsbericht fristgerecht eingereicht (Art. 95
Abs. 1 RTVG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren,
SR 172.021) und sind hinreichend begründet (Art. 95 Abs. 3 RTVG).

E. 2
Art. 94 RTVG umschreibt die Beschwerdebefugnis. Zur Beschwerde ist u.a. legiti- miert,
wer im Beanstandungsverfahren vor der Ombudsstelle beteiligt war und eine enge Be-
ziehung zum Gegenstand einer Sendung nachweisen kann (Art. 94 Abs. 1 Bst. b RTVG, In-
dividual- oder Betroffenenbeschwerde). Eine Betroffenenbeschwerde liegt vor, wenn die
be- schwerdeführende Person entweder selber Gegenstand der beanstandeten Sendung ist
oder sie ein besonderes persönliches Verhältnis dazu hat, das sie vom übrigen Publikum
unter- scheidet (BGE 130 II 514 E. 2.2.1ff. S. 517ff. [„Drohung“]). Die im Beitrag
mehrmals erwähnte Beschwerdeführerin b. 701 besitzt die erforderliche Nähe zum
Gegenstand der beanstande- ten Sendung aufgrund der mehrfachen Nennung. Die
Muttergesellschaft der X SA, die Y AG, wurde im Beitrag dagegen nicht genannt. Nicht
hervor ging ebenfalls, dass die Beschwerde- führerin b. 702 Markeninhaberin von „P“ ist
(siehe dazu auch Urteil B-1136/2009 des Bundes- verwaltungsgerichts vom 9. Juli 2010).
Das entsprechende Grünlippmuschelprodukt stand zwar im Zentrum des
Telefonverkaufsgesprächs, über welches die Sendung „Espresso“ be- richtete. Im Beitrag
wurde der Name des Grünlippmuschelpräparats jedoch nicht erwähnt. Die von der
Beschwerdeführerin b. 702 angeführten wirtschaftlichen Verflechtungen genügen für die
Beschwerdebefugnis zur Betroffenenbeschwerde im Sinne von Art. 94 Abs. 1 RTVG al-
leine nicht (UBI-Entscheid b. 399 vom 10. März 2000 E. 2 [„Saldo“]). Auf die Beschwerde
b. 702, die bezüglich der Begründung im Wesentlichen derjenigen der durch den
Sendegegen- stand betroffenen Tochtergesellschaft (b. 701) entspricht, kann daher nicht
eingetreten wer- den.

E. 3
Verfahren vor der UBI sind - mit Ausnahme von mutwilligen Beschwerden - grund-
sätzlich kostenlos (Art. 98 RTVG). Programmveranstaltern können in keinem Fall Kosten
oder eine Parteientschädigung auferlegt werden, wie dies die Beschwerdeführerin b. 701
bean- tragt.

E. 4
Die UBI hat festzustellen, ob die angefochtene Sendung nationale oder internatio- nale
Bestimmungen über den Inhalt redaktioneller Bestimmungen verletzt (Art. 97 Abs. 2 Bst. a
RTVG). Dazu gehören namentlich Art. 4 und 5 RTVG, nicht aber der von der Beschwerde-
führerin b. 701 ebenfalls angerufene Journalistenkodex. Keinen Programmcharakter haben



die ebenfalls beanstandeten Inhalte zur Sendung auf der Website der Beschwerdegegnerin.
Da es sich nicht um Sendungen im Sinne von Art. 2 Bst. b RTVG handelt, können sie auch
nicht Gegenstand einer Programmbeschwerde an die UBI sein (Art. 97 Abs. 2 Bst. a
RTVG). Die Onlineinhalte betreffen das übrige publizistische Angebot der SRG gemäss
Art. 25 Abs. 3 Bst. b RTVG, welches vom Bundesamt für Kommunikation beaufsichtigt
wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6603/2010 vom 21. April 2011). Erst mit
dem Inkrafttreten der Teilrevision des RTVG vom 26. September 2014 wird die
Zuständigkeit über die Aufsicht die- ses Bereichs vom Bundesamt auf die UBI übertragen.
Auf die erwähnten Rügen bzw. Anträge
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bezüglich Journalistenkodex und Onlineinhalten von Radio SRF kann deshalb nicht
eingetre- ten werden. Das betrifft namentlich auch den beanstandeten Titel auf der Website
(„Seniorin geriet bei ‚Wundermittel‘-Kauf in Lebensgefahr“).

E. 5
Stellt die UBI eine Rechtsverletzung fest, steht ihr das Verfahren gemäss Art. 89 RTVG zur
Verfügung (siehe dazu Jahresbericht 2011, S. 14). Allfällige Massnahmen zur Be- hebung
des Mangels und zur Verhinderung von zukünftigen Rechtsverletzungen wie etwa die
Löschung von Sendungen mit einer Rechtsverletzung im elektronischen Archiv auf der
Website der Programmveranstalterin kann sie dabei aber nicht selber verfügen.

E. 6
Die Beanstandung definiert das Anfechtungsobjekt und begrenzt insofern die Prü-
fungsbefugnis der UBI. Diese ist bei der Prüfung des anwendbaren Rechts frei und nicht an
die Vorbringen der Parteien gebunden (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la
Commu- nication, Bern 2011, 2. Auflage, Rz. 880, S. 262).

E. 6.1
Art. 17 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) verankert die Medien- bzw. Rund-
funkfreiheit. Art. 93 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) und Art. 6 Abs. 2 RTVG
ge- währleisten die Programmautonomie des Veranstalters. Diese beinhaltet namentlich die
Frei- heit in der Wahl eines Themas einer Sendung und die Freiheit in der inhaltlichen
Bearbeitung. Ausstrahlungen haben jedoch den in Art. 4 und 5 RTVG sowie im
einschlägigen internationa- len Recht festgelegten inhaltlichen Grundsätzen Rechnung zu
tragen. Im Rahmen der Beur- teilung der vorliegenden Beschwerde steht das
Sachgerechtigkeitsgebot im Zentrum.

E. 6.2
Die UBI prüft im Zusammenhang mit dem Sachgerechtigkeitsgebot von Art. 4 Abs. 2
RTVG, ob dem Publikum aufgrund der in der Sendung oder im Beitrag angeführten Fakten
und Ansichten ein möglichst zuverlässiges Bild über einen Sachverhalt oder ein Thema ver-
mittelt wird, so dass dieses sich darüber frei eine eigene Meinung bilden kann (BGE 137 1
340 E. 3.1 S. 344f. [„FDP und die Pharmalobby“]; BGE 131 II 253 E. 2.1ff. S. 256ff.
[„Renten- missbrauch“]). Umstrittene Aussagen sollen als solche erkennbar sein. Fehler in
Nebenpunk- ten und redaktionelle Unvollkommenheiten, welche nicht geeignet sind, den
Gesamteindruck der Ausstrahlung wesentlich zu beeinflussen, sind programmrechtlich
nicht relevant. Die Ge- währleistung der freien Meinungsbildung des Publikums erfordert
die Einhaltung von zentra- len journalistischen Sorgfaltspflichten (vgl. Barrelet/Werly,



a.a.O., Rz. 895ff., S. 267ff; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die
Praxis, Zürich 2011, 4. Auflage, S. 216ff.; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil
Cottier/Nicolas Capt [Hrsg.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Bern 2014, S. 96ff.,
Rz. 43 ff. zu Art. 4 RTVG). Der Umfang der gebotenen Sorgfalt hängt von den konkreten
Umständen, dem Charakter des Sendege- fässes sowie vom Vorwissen des Publikums ab
(BGE 131 II 253 E. 2.1ff. S. 257 [„Renten- missbrauch“]).

E. 6.3
Bei Sendungen im Stil von anwaltschaftlichem Journalismus, in denen schwerwie- gende
Vorwürfe gegenüber Personen, Unternehmen, Verbänden oder Behörden erhoben werden
und die so ein erhebliches materielles und immaterielles Schadensrisiko für direkt
Betroffene oder Dritte enthalten, gelten qualifizierte Anforderungen bezüglich der Transpa-
renz und der Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflichten (siehe Barrelet/Werly,
a.a.O.,
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S. 268ff.). Der Standpunkt der Angegriffenen ist in geeigneter Weise darzustellen. Das
Sach- gerechtigkeitsgebot verlangt aber nicht, dass alle Sichtweisen qualitativ und
quantitativ gleich- wertig zum Ausdruck kommen (Entscheid 2A.32/2000 des
Bundesgerichts vom 12. Septem- ber 2000 E. 2b/cc [„Vermietungen im Milieu“]). Der
Umfang der gebotenen Sorgfalt hängt von den konkreten Umständen, dem Charakter des
Sendegefässes sowie vom Vorwissen des Publikums ab (BGE 131 II 253 E. 2.1ff. S. 257
[„Rentenmissbrauch“]).

E. 7
Das Sachgerechtigkeitsgebot ist aufgrund des informativen Charakters des bean- standeten
Beitrags anwendbar. Der Beitrag ist insgesamt mit Schlagzeile, Anmoderation und
eigentlichem Bericht auf seine Vereinbarkeit mit Art. 4 Abs. 2 RTVG zu prüfen. Zu berück-
sichtigen ist dabei die anwaltschaftliche Optik, indem die Redaktion die von der Tochter der
Käuferin des Grünlippmuschelpräparats geäusserte Kritik am Verhalten der
Beschwerdefüh- rerin weitgehend übernahm. Der anwaltschaftliche Fokus war für die
Zuhörenden erkennbar.

E. 7.1
Bereits in den Schlagzeilen zur „Espresso“-Sendung vom 14. August 2014 wurde auf den
beanstandeten Beitrag hingewiesen. Demnach verspreche die Firma X SA wundersame
Heilung mit Grünlippmuscheln und empfehle sogar grobfahrlässig, auf alle anderen
Medika- mente zu verzichten.

E. 7.2
Einleitend zum eigentlichen Bericht beschreibt der Moderator die Situation der über
80-jährigen Frau, die unter starken Gelenkschmerzen gelitten habe. Da ihr am Telefon ein
Grünlippmuschelprodukt als wahres Wundermittel dargestellt wurde, wollte sie dieses auch
aus Verzweiflung probieren. Jahre später könne sie wegen der Rechnung und den Mahnun-
gen nicht mehr schlafen. Der anschliessende Bericht beginnt mit dem Hinweis, dass sich die
Tochter der Seniorin bei der „Espresso“-Redaktion gemeldet habe. Danach wird die
leidvolle und langwierige Krankheitsgeschichte der Frau, die erfolglose Operation, das
Telefonge- spräch einer Vertreterin der Beschwerdeführerin b. 701, die von einem wahren
Wundermittel gesprochen habe, die Bestellung des Produkts durch die Seniorin, die



Rechnungen, Mahnun- gen und Betreibungsandrohungen erwähnt. In der Zwischenzeit
habe die „leicht demente“ Frau noch einmal einen Telefonanruf einer Repräsentantin der
Beschwerdeführerin b. 701 erhalten und wieder „nicht nein sagen können“. Eine
Aufzeichnung des entsprechenden Ge- sprächs liege der Redaktion vor. Die Verkäuferin
habe „ohne Punkt und Komma“ auf die Se- niorin eingeredet. Ausschnitte aus dem
aufgezeichneten Gespräch werden eingespielt. Einer- seits geht es dabei um die
Schilderungen der Verkäuferin zu den Erfahrungen mit dem Nah- rungsergänzungsmittel in
der eigenen Familie, anderseits zu ihrer Empfehlung, neben dem Grünlippmuschelprodukt
„nicht sonst noch Zeugs“ einzunehmen, was die Tochter als „absolut fahrlässig“ taxiert,
weil ihre Mutter auf Medikamente angewiesen sei. Gegen Ende des Be- richts kommt zum
Ausdruck, dass die Redaktion sich vergeblich um eine Stellungnahme der
Beschwerdeführerin b. 701 bemüht hat. Die „böse Geschichte“ habe für die Seniorin
schliess- lich zu „einem guten Ende“ geführt. Als sich die Redaktion eingeschaltet habe,
seien die Rechnungen und Mahnungen storniert worden. Dank einer zweiten Operation -
aber ohne Hilfe des Grünlippmuschelprodukts - seien die Schmerzen verschwunden. In der
Abmodera- tion wird erwähnt, dass der Nutzen von Muschelpräparaten umstritten sei.
Entsprechende Nahrungsergänzungsmittel seien keine Medikamente und dürfen auch nicht
als solche ver-
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kauft werden. Konsumentinnen und Konsumenten hätten schliesslich die Möglichkeit, am
Te- lefon oder auf der Strasse abgeschlossene Kaufverträge innerhalb von sieben Tagen zu
wi- derrufen.

E. 7.3
Beträchtliche Bedeutung kommt im Beitrag dem aufgezeichneten Telefongespräch
zwischen der Vertreterin der Beschwerdeführerin b. 701 und der Seniorin zu, welches zu ei-
nem zweiten Abschluss eines Kaufvertrags über eine Packung des Grünlippmuschelpräpa-
rats führte. Die ausgestrahlten Ausschnitte dieses Gesprächs dienten dazu, die im Beitrag
erhobene Kritik an den Verkaufsmethoden der Beschwerdeführerin b. 701 zu belegen. Die
von der Tochter der Käuferin zugetragenen Vorwürfe gegen die
Telefonmarketinggesellschaft wurden von der „Espresso“-Redaktion übernommen, was
bereits aus den Schlagzeilen der Sendung hervorgeht.

E. 7.4
Das aufgezeichnete Telefongespräch, von welchem im Bericht einige Sequenzen
ausgestrahlt wurden, beginnt mit der Frage der Verkäuferin, ob sie die Bestellung im
Umfang von 600 Franken aufnehmen dürfe, was die Käuferin bejaht. Anschliessend wird
über die Modalitäten - Zeitpunkt der Zustellung der Packung mit der Kur, monatliche
Ratenzahlungen, Fälligkeit der ersten Rate - gesprochen, und die Verkäuferin verweist auf
ein kostenlos mitge- liefertes Gel. Die Verkäuferin nimmt anschliessend die Personalien der
Käuferin auf und er- kundigt sich danach bei ihr, ob sie noch Fragen habe, was diese
verneint. Danach ersucht die Vertreterin der Beschwerdeführerin b. 701 die Kundin, die
Packungsbeilage bei Erhalt der Ware zu lesen, diktiert ihr die Gratistelefonnummer des
Kundendienstes. Die Seniorin bestä- tigt das von der Verkäuferin noch einmal erwähnte
Datum der Zustellung der ersten Sendung und die Fälligkeit der ersten Rate. Schliesslich
erkundigt sich die Käuferin, ob sie noch etwas fragen dürfe, was die Vertreterin der
Beschwerdeführerin b. 701 bejaht. Auf die Frage der Seniorin nach Beschwerden („Bobi“)



erwähnt die Verkäuferin, dass sie auch bereits unter solchen leide, familienbedingt. Danach
erfolgt der erste Teil der im beanstandeten Beitrag ausgestrahlten Aussagen. Die
Verkäuferin spricht von den Gelenkproblemen ihres Vaters und der Arthrose der Mutter.
Daher nehme letztere das Grünlippmuschelpräparat seit fünf Jahren. Dies habe sich
bewährt. Sie benötige keinen Stock und bewältige das Treppensteigen in den 4. Stock ohne
Aufzug. Die Verkäuferin betont schliesslich, es sei wichtig, das Produkt konse- quent
einzunehmen. Auf eine Rückfrage der Kundin erklärt sie überdies, sich auf das Grün-
lippmuschelpräparat und auf die Omega 3-Kapseln zu beschränken. Ausgestrahlt wird im
be- anstandeten Beitrag die Aussage der Verkäuferin, sie solle sonst nicht noch „Zeugs“
einneh- men.

E. 7.5
Die im beanstandeten Beitrag ausgestrahlten Ausschnitte aus dem Telefongespräch
vermittelten kein zutreffendes Bild des gesamten Dialogs. Die Sequenzen, in welchen die
Verkäuferin über die positiven Erfahrungen mit dem Grünlippmuschelpräparat in der
eigenen Familie sprach, sollten offenbar verdeutlichen, dass die Vertreterin der
Beschwerdeführerin b. 701 das Nahrungsergänzungsprodukt als „Wundermittel“ anpries
und damit die Seniorin zu einer Bestellung bewegen konnte. Die Aufnahmen des
Telefongesprächs lassen jedoch nicht den Schluss zu, die Verkäuferin habe eine
wundersame Heilung dank der Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels versprochen.
Immerhin relativierten die eingespielten Sequen-

9/11

zen die reisserischen Aussagen in den Schlagzeilen und in der Anmoderation. Den
Zuhören- den war jedoch nicht bekannt, dass die Verkäuferin sich erst auf eine Frage der
Seniorin und ganz am Schluss des Gesprächs zu den in ihrer Familie gemachten
Erfahrungen mit dem Produkt äusserte. Sie mussten vielmehr annehmen, dass die
Verkäuferin mit ihren Schilde- rungen aus dem familiären Umfeld die Kundin zu einer
Bestellung überredete. Insofern täuschten die diesbezüglichen Gesprächssequenzen die
Zuhörerschaft. Ob es angebracht ist, dass die Verkäuferin das eigene familiäre Umfeld als
positives Beispiel anführte, wie die Beschwerdegegnerin kritisierte, hat die UBI nicht zu
beurteilen, weil im Beitrag wie angeführt andere Vorwürfe im Zentrum standen.

E. 7.6
Schwer wiegt der in den Schlagzeilen erhobene Vorwurf an die Beschwerdeführerin b. 701,
diese habe „grobfahrlässig“ den Verzicht auf Medikamente empfohlen. Eine Bemer- kung
der Verkäuferin aus dem Telefongespräch sollte dies untermauern. Die ausgestrahlte
Aussage der Verkäuferin, auf anderes „Zeugs“ zu verzichten, bezog sich jedoch bei
Einbezug des Kontextes nicht auf Arzneimittel, sondern offensichtlich auf andere Präparate
wie vor al- lem Nahrungsergänzungsmittel. Die Käuferin erwähnte denn auch im
Telefongespräch, dass sie solche gesundheitsfördernde Produkte viel lieber als Geschenk
erhalten würde als die übliche Schokolade. Von Medikamenten war im Telefongespräch
mit Ausnahme eines offen- sichtlichen Versprechers der Seniorin denn auch nicht die Rede.
Der Beitrag verbunden mit der eingespielten Sequenz vermittelte aber den nicht
zutreffenden Eindruck, dass die Verkäu- ferin der Kundin tatsächlich empfohlen hat, auf
Medikamente zu verzichten. Die Tochter führte dazu aus, dass ihre Mutter auf Arzneimittel
angewiesen sei, u.a. wegen Herzproblemen, wodurch der an sich schon erhebliche Vorwurf
gegen die Beschwerdeführerin noch im Sinne einer konkreten Gesundheitsgefährdung



akzentuiert wurde.

E. 7.7
Die Käuferin wurde im Beitrag als „leicht demente“, zeitweise verwirrte und wegen ihrer
Schmerzen verzweifelte Frau beschrieben. Drei Mal wird ihr Alter erwähnt. Ihre Meinung
bezüglich des thematisierten Verkaufsgesprächs kommt im Beitrag nicht zum Ausdruck.
Die Beschwerdegegnerin verweist in einem Schriftsatz darauf, dass die Frau laut eines
Arztzeug- nisses „eingeschränkt handlungsfähig“ sei. Die Aufnahmen des
Telefongesprächs ergeben jedoch nicht den Eindruck einer vertragsunfähigen Person. Dass
sie teilweise etwas kompli- ziert wirkte und nicht alles sofort begriff, erscheint für ihr Alter
nicht aussergewöhnlich. Das Produkt und der Preis waren ihr auf jeden Fall bekannt, und
bezüglich der Zahlungsmodalitä- ten äusserte sie deutlich ihren Wunsch. Wichtige
Elemente des Kaufs notierte sie sich offen- sichtlich und liess sich bei
Verständnisproblemen die Angaben buchstabieren.

E. 7.8
Unbegründet ist dagegen die Rüge der Beschwerdeführerin b. 701, die angesetzte Frist für
eine Stellungnahme sei zu kurz gewesen. Aus der E-Mail-Korrespondenz geht hervor, dass
der Beschwerdeführerin aufgrund der Ferienzeit eine Fristerstreckung ermöglicht wor- den
ist und dass diese eine Stellungnahme in Aussicht stellte, welche aber erst nach dem zuvor
bekanntgegebenen Ausstrahlungstermin des Beitrags zugestellt wurde. Insgesamt ver- fügte
die Beschwerdeführerin deshalb über mehr als vierzehn Tage Zeit, um eine Stellung- nahme
abzugeben. Auf die nicht erfolgte Antwort der Beschwerdeführerin wurde im Beitrag
hingewiesen. Ein entsprechendes Verhalten einer angegriffenen Person entbindet die
Redak- tion jedoch in keiner Weise von einer fairen Berichterstattung (Masmejan, a.a..O.,
S. 101 Rz.
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56 zu Art. 4 RTVG). Sie hat zudem eine kritische Distanz gegenüber Personen zu wahren,
für welche sie sich anwaltschaftlich einsetzt, damit die Fakten dem Publikum korrekt
vermittelt werden (BGE 137 I 340 E. 3.2 S. 345). Das gilt umso mehr, wenn die Vorwürfe
der Redaktion nicht von der eigentlich betroffenen Person zugetragen werden, da eine
solche allenfalls ei- gene Interessen wahrnimmt.

E. 7.9
Insgesamt bleibt festzustellen, dass im Beitrag gravierende Vorwürfe gegen die Be-
schwerdeführerin b. 701 erhoben wurden. Demnach sei eine alte, leicht demente und ver-
zweifelte Frau durch das Versprechen eines Wundermittels zum Kauf eines
Grünlippmuschel- präparats gedrängt und ihr dabei noch empfohlen worden, auf für ihre
Gesundheit wichtige Medikamente zu verzichten. Die Redaktion bemühte sich zwar, eine
Stellungnahme vom an- gegriffenen Unternehmen einzuholen. Abgesehen davon übernahm
sie jedoch die ihr von der Tochter der Käuferin zugetragene Version des Verkaufsgesprächs
und verzichtete darauf, andere Meinungen wie etwa diejenige der direkt betroffenen
Käuferin einzuholen oder Exper- ten beizuziehen. Im Gegenteil wurden die Vorwürfe durch
eine aus dem Kontext herausge- rissene und damit journalistische Sorgfaltspflichten
verletzende Verwendung von Aufnahmen des Telefongesprächs vermeintlich untermauert.
Das aufgenommene Verkaufsgespräch stellte jedoch keine Grundlage dar, um die im
Beitrag erhobenen gravierenden Vorwürfe ge- gen die Beschwerdeführerin b. 701 wie die



„grobfahrlässige“ Empfehlung auf den Verzicht von Medikamenten zu belegen. Dieser
Umstand war indes für die Zuhörenden nicht erkenn- bar, weshalb sich diese auch keine
eigene Meinung zu den thematisierten Vorwürfen bilden konnten. Das
Sachgerechtigkeitsgebot von Art. 4 Abs. 2 RTVG wurde deshalb verletzt. Es gehört zwar zu
den Aufgaben von Konsumentenmagazinen wie „Espresso“, problematische
Verkaufspraktiken wie etwa beim Telemarketing anzuprangern oder allenfalls auch die
Wirk- samkeit von Präparaten wie Nahrungsergänzungsmitteln in Frage zu stellen. Dies
muss aber in faktengetreuer, transparenter und fairer Weise geschehen, was im
Zusammenhang mit dem beanstandeten Beitrag nicht zutraf.

E. 8
Die Beschwerde b. 701 ist aus den erwähnten Gründen ohne Kosten- oder Entschä-
digungsfolge (Art. 98 RTVG) gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann.
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